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FRAUENHANDEL — das riesengeschäft
Wè/toei/ wz/i«»en 0» Fnzae» /-rrf 80
Af///iz*r</«z £«r0/<Ë&r/;Vi6. "Fraae«" ««/izretz few a/; VK^ea-
oz/er Dn>getz/>zz»z/e/. Wzi'/ire»z/ z/iere rege/OTzzr.rig i» zsfe« Afez/zV«

5V/>/z/gz«i/e» azac^ea, jc^e/»/ Fraaea^aaz/e/ we/fcr7&/s ei»e Ar/
Faî-'a/ierj^e/i/è/ za jeia aaJ z/wren ^a/aj-/roF^^/« A#riw>vè»»ge»

ge/zzwge« aie/ za je//ea aaj- Tztger/ir/i/.

Drogenfahnder sind - wie ihr Gegenpart, die Drogenhändler -

weltweit untereinander vernetzt Beim Frauenhandel dagegen

happert es mit der Kooperation von Polizeidienststellen im
Westen und den Herkunftsländern der betroffenen Frauen (eine

Ausnahme bildet Polen). Man vermutet gar, dass zwischen der

dortigen Polizei und Täterkreisen Kontakte bestehen.

Schweizer Staat verdient mit
Vom Frauenhandel profitieren in erster Linie Händler, Vermittler,

Freier, Arbeitgeber und Cabaret-Besitzer - aber auch der Staat.

Pro Monat arbeiten rund 1800 Frauen in der Schweiz als Tän-

zerinnen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung. Sie bezahlen

ungefähr 20 Mio Franken jährlich an Quellensteuer und Sozial-

abgaben, ohne je davon profitieren zu können. So entrichten

sie Beiträge an die Arbeitslosenversicherung, ohne versichert

zu sein und erhalten nach der Ausreise aus der Schweiz ihre

AHV-Beiträge nicht zurück.

Ungenügender Schutz der Frauen
Der Kampf gegen Frauenhandel wurde von den Behörden meist

demjenigen gegen illegale Migration gleichgesetzt und mit re-

striktiven Einwanderungsgesetzen zu bekämpfen versucht. Be-

troffene vom Frauenhandel werden in der Regel aus aufenthalts-

rechtlichen Gründen kriminalisiert und wegen gesetzeswidrigem

Aufenthalt oder unbewilligter Tätigkeit verfolgt oder ausge-
schafft (Frankreich geht beispielsweise konsequent rigoros vor,
während die Bundesrepublik Deutschland diesbezüglich etwas

lascher handelt). Nur selten werden die Bedingungen unter-

sucht, unter denen Migrantinnen arbeiten: Ob Zwang, Drohun-

gen, Täuschungen oder Gewalt angewendet werden und sich
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andere dadurch bereichern, wird ungenügend abgeklärt.

Schwierige Verfolgung
Es gibt gesetzliche Grundlagen, welche die Verfolgung und Be-

strafung von Menschenhandel ermöglichen würden. Doch die

minimale Verurteilungsquote von Frauenhändlern weist darauf

hin, dass dem Delikt geringe Bedeutung zugemessen wird. Die

Hintermänner und Profiteure bleiben durch diese Praxis weitge-

hend unbehelligt und können sich auf schweizerischem Terrain

sicher fühlen.

Allzu oft stösst die Polizei zudem an eine Mauer des Schweigens.

Betroffene Frauen kooperieren in der Regel kaum mit den Behör-

den: Von Frauenhandel betroffene Frauen, die ohne Schutz und

Sicherheitsgarantien gegen Frauenhändler aussagen, gefährden

sich selbst und vielfach ihre Angehörigen. Und kommt es endlich

zu einem Verfahren wegen Menschenhandel, werden die Betrof-

fenen zwar einvernommen, doch dann meist unverzüglich aus-

geschafft, ohne Schutz, Opferhilfe oder Wiedergutmachung zu

erhalten.

Arbeitsgruppe wird aktiv
Am 15. März 2000 überreichte das FIZ dem Bundesrat eine Peti-

tion für ein Schutzprogramm für Betroffene vom Frauenhandel,

das über 7500 Personen und Organisationen unterstützt hatten.

Gleichzeitig reichte Nationalrätin Ruth-Gaby Vermot eine Motion

mit der gleichen Forderung ein. - Betroffene Frauen sollen nicht

kriminalisiert, sondern als Opfer geschützt werden.

Dank des vielfachen Drucks kamen die Dinge in Bewegung, das

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement setzte eine interdepartemen-

tale Arbeitsgruppe ein, die u.a. prüfen sollte, ob es bezüglich

Frauenhandel einer Anpassung des Strafgesetzbuches brauche.

Die Arbeitsgruppe nahm gewisse Forderungen des FIZ auf und

empfiehlt in ihrem Bericht, Frauenhandel nicht nur im Zusam-

menhang mit Prostitution, sondern auch Heiratshandel und Han-

del zwecks Hausarbeit (besonders im Kanton Genf ein Riesen-

CGrurrii/age: problem bei diplomatischen Vertretungen) oder anderer Formen

i=7Z-ÄMndfcrj'e/9 erzwungener Arbeit im Strafgesetz zu berücksichtigen.
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